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Peter Hug

VYom Ende der Sicherheitspolitik — zu einer
neuen Friedensordnung

Skizze eines friedenspolitischen Konzeptes fiir die Schweiz*

1973 wurde die urspriinglich ,, Totalverteidigung“ genannte ,,Gesamtvertei-
digung® aufgrund einer Motion des linken Gewerkschafters und Sozialde-
mokraten Max Arnold (1) vom Bundesrat in ,,Sicherheitspolitik“ umgetauft
(2). Ahnlich versucht der Bundesrat seit rund einem Jahr, die Totalverteidi-
gung gebliebene ,,Sicherheitspolitik“ neu in ,,Friedenspolitik® umzubenen-
nen.

Die von der gesamten SP-Fraktion mitunterzeichnete Motion Arnold
schuf den Begriff einer ,,aktiven und umfassenden Sicherheitspolitik“ in ver-
dndernder Absicht, indem sie zu einer ,,optimalen Friedenssicherung durch
waffentechnische und militdrische Beschrdnkungen, verbunden mit zivilen
Massnahmen und Dienstleistungen auf politischer, sozialer und wirtschaftli-
cher Ebene* fiihren sollte. Der Begriff der ,,umfassenden Sicherheitspolitik“
wurde jedoch vom Eidg. Militirdepartement (EMD) ebenso vereinnahmt
wie heute der Begriff der ,,umfassenden Friedenspolitik“ der Armeeabschaf-
fungs-Initiative der Gruppe fiir eine Schweiz ohne Armee (GSoA). Wih-
rend Prof. Kurt Spillmann von der neu geschaffenen Forschungsstelle fiir Si-
cherheitspolitik und Konfliktanalyse an der ETH Ziirich 1987 festhielt:
,1973 kam es letztlich aus taktischen Griinden (Ubernahme des Begriffs aus
dem sozialdemokratischen Entwurf) zur zusétzlichen Einfiihrung des Be-
griffs ,Sicherheitspolitik’“ (4), forderte Divisiondr Gustav Déniker im glei-
chen Jahr: ,,Wir missen dafiir sorgen, dass unser Begriff der Sicherheitspoli-
tik nicht von demjenigen der ,Friedenspolitik eigenstindiger Pragung’ abge-
koppelt wird. Sicherheitspolitik und nicht zuletzt die Dissuasion in ihren ver-
schiedenen Erscheinungsformen sind vielmehr eigentliche und beste Frie-
denspolitik“ (5). Trotz wechselnder Titel setzt sich im wesentlichen fort, was
mit dem urspriinglichen Begriff der Totalverteidigung am prizisesten um-
schrieben wurde, deren geistiges Fundament aus einer nationalen Mythen-
bildung iiber die widerstandsentschlossene Schicksalsgemeinschaft Schweiz
wiahrend des Zweiten Weltkrieges besteht (6) und die an der Absurditét fest-
hilt, Krieg sei heute in Europa noch fiithrbar.

Die erstaunlich grosse Durchsetzungskraft der Totalverteidiger hatte da-
mit zu tun, dass es der Sozialdemokratie Anfang der 70er Jahre nicht gelun-
gen war, ein alternatives sicherheitspolitisches Konzept plausibel zu ma-
chen, und hat heute damit zu tun, dass es die GSoA trotz volumindsen Bii-
chern (7) bis heute verpasst hat, ihre ,,umfassende Friedenspolitik* zu kon-
kretisieren, eine friedenspolitische Perspektive zu entwickeln und mit ver-
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stindlichen und gangbaren Einzelmassnahmen politisch umsetzbar zu ge-
stalten. Ansitze dazu finden sich in einem Zehn-Punkte-Programm, das von
der Arbeitsgemeinschaft fiir Riistungskontrolle und ein Waffenausfuhrver-
bot (ARW) und dem Schweizerischen Friedensrat (SFR) gemeinsam ver-
fasst und von weiteren Friedensorganisationen mitunterzeichnet wurde (8).
Der GSoA-Vorstand lehnte eine Mitunterstiitzung mit dem Argument ab,
ihr eigener Begriff einer umfassenden Friedenspolitik sei so ,,genial“, dasser
keiner weiteren Konkretisierung bediirfe (9). Diese Realsatire birgt u.a. die
nicht unerhebliche Gefahr in sich, dass der bundesritliche Etikettenschwin-
del ein zweites Mal Erfolg haben wird. Im Hinblick auf die politischen Aus-
einandersetzungen nach der Volksabstimmung im November 1989 iiber die
Abschaffungsinitiative ist es vordringlich, friedenspolitische Perspektiven
fiir die 90er Jahre zu entwerfen.

Defizite auch in der Friedensforschung

Die Defizite in bezug auf eine politiknahe Definition von Frieden stellte in
letzter Zeit auch diejenige Wissenschaft fest, die ihn als ihren Gegenstand
nennt: die Friedensforschung. Anlésslich des zwanzigjdhrigen Jubildums der
bundesdeutschen Arbeitsgemeinschaft fiir Friedens- und Konfliktforschung
(AFK) fand im Februar 1989 in Gummersbach ein Kolloquium iiber die Per-
spektiven der Friedensforschung statt (10), an dem die betroffene Gemeinde
der Wissenschafter und Wissenschafterinnen die Dringlichkeit feststellte,
die in der heutigen Forschungspraxis kaum mehr verwendete strukturbezo-
gene Friedensdefinition von Anfang der 70er Jahre durch eine noch zu ent-
wickelnde, stirker prozessbezogene, handlungsanleitende Friedensdefi-
nition zu ersetzen (11).

Die strukturbezogene Friedensdefinition, wie sie sich Ende der sechziger
Jahre herausgebildet hatte, bediente sich des Kunstgriffs, Frieden tiber sein
Gegenteil zu umschreiben: als Abwesenheit von Gewalt. Damit verschob
sich die wissenschaftliche Diskussion weg vom Gegenstand Frieden hin zum
Gewaltbegriff. Die sich kritisch nennende Friedensforschung wollte sich
vom schmalbriistigen Friedensbegriff im Zeitalter der nuklearen Abschrek-
kung, der Frieden auf die Abwesenheit von Krieg im Sinne von direkter Ge-
waltanwendung beschrinkte, abheben. Johan Galtung fiihrte den bahnbre-
chenden Begriff der strukturellen Gewalt ein, der einen friedlosen Zustand
iiberall dort identifizierte, wo nichtkriegerische gesellschaftliche Verhiltnis-
se dazu fiihren, dass Menschen indirekt dem Tod ausgeliefert, ausgebeutet,
unterdriickt, gedemiitigt, kurz, an ihrer historisch méglich gewordenen Ent-
faltung und Selbstverwirklichung gehindert werden (12).

Damit war eine zwar berechtigte, nichtsdestoweniger inflationdre Aus-
weitung des Gewaltbegriffs verbunden. Aus der Entwicklungsldnderfor-
schung tibernahm die Friedensforschung den Begriff der symbolischen Ge-
walt (13), Fragen des Sexismus riickten ins Gesichtsfeld (14), und schliesslich
behandelte sie selbst die 6kologische Frage unter dem Titel ,,Gewalt gegen
die Natur“ (15). Darunter litt jedoch die wissenschaftliche Tragfahigkeit und
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Operationalisierbarkeit des Friedensbegriffs, der im Nebuldsen zu ver-
schwinden drohte; ebenso blieb die Umsetzung vollig unklar: Wie sollte ein
politisch tragfihiger Konsens dariiber gefunden werden, was unter Gerech-
tigkeit, kultureller Identitit und gewaltfreier Naturgestaltung zu verstehen
ist (16)? Wie bezogen sich diese Postulate auf den ,,negativen* Friedensbe-
griff, die Kriegsverhiitung? '

Vielleicht ist es gerade auf diese Unbestimmtheiten zuriickzufiihren, dass
sich der Bundesrat 1988 den positiven Friedensbegriff der kritischen Frie-
densforschung zu eigen gemacht hat: , Friede bedeutet nicht bloss Waffen-
stillstand. Er ist mehr als das Schweigen der Waffen und die Vernichtung der
Arsenale. Es kann keinen Frieden geben, solange Menschen wegen ihres
Glaubens, ihrer politischen Uberzeugung oder ihrer Rassenzugehorigkeit
verfolgt werden. Es gibt ihn auch nicht, solange Menschen Hungers sterben
oder in sozialer Ungerechtigkeit leben miissen“ (17). Dies klingt zwar sehr
schon; der Bundesrat verpflichtet sich dabei jedoch zu nichts, weil er es un-
terlasst, die Verfolgung von Menschen um ihrer Uberzeugung oder Rasse
willen sowie ,,soziale Ungerechtigkeit“ zu operationalisieren und konkrete
Massnahmen vorzuschlagen.

Im folgenden wird ausgehend von stérker prozessbezogenen Ansiitzen aus
neueren Arbeiten der Friedensforschung versucht, zu methodisch nutzbaren
und politikndheren Zugédngen zum Gegenstand Frieden zu finden. Es wird
dabei ein dreidimensionaler Friedensbegriff entfaltet, der Friedenspolitik
durch zunehmende Interdependenz, durch Ab- und Umriistung sowie durch
gesellschaftliche Verdnderung konzeptualisiert.

1. Frieden durch zunehmende Interdependenz

Eine der interessantesten Arbeiten in diesem Zusammenhang ist Dieter
Senghaas’ friedenspolitische Nutzung von Norbert Elias’ Theorie des zivilisa-
torischen Prozesses (18), indem er die gewaltvermindernde Wirkung der un-
geheuren Verdichtung und Intensivierung gesellschaftlicher Interdependen-
zen im Modernisierungsprozess ins Zentrum seiner Uberlegungen riickt.
Senghaas definiert Frieden ,,als ein politischer Modus vivendi, der sowohl
durch die Abwesenheit direkter Gewalt als auch durch die Existenz politi-
scher Freiheit und sozialer Gerechtigkeit gekennzeichnet ist“. Im Gegensatz
zum bisher verwendeten ,,positiven* Friedensbegriff erscheint in dieser Defi-
nition der Abbau struktureller Gewalt nicht mehr als unabhéngiger Inhalt
von Frieden, sondern ,,nur” noch als Bedingung, um direkte Gewaltanwen-
dung vermeiden zu kénnen (19).

Das weitgehende Verschwinden direkter Gewaltanwendung in modernen
Industriestaaten fiihrt Senghaas mit Norbert Elias auf folgende vier Prozesse
zuriick: 1. Monopolisierung der Macht auf immer héherer sozialer Ebene; 2.
sich herausbildende sozio6konomische Interdependenzen in modernen, in
sich kohdrenten Volkswirtschaften; 3. Demokratisierung und Sozialisierung
politischer Machtmonopole und 4. mit diesen Prozessen einhergehender
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wachsender Grad der Affektkontrolle, der auch auf der Mikroebene der in-
dividuellen Psyche zu abnehmender Gewaltbereitschaft fiihrt.

Dieser im modernen, national verfassten Territorialstaat empirisch nach-
weisbare Befund fiihrt zur Frage, ob es positive Aussichten gibt, dass auch
im internationalen System kollektive Gewalt als Ergebnis wachsender Inter-
dependenzen iiberwindbar wird. Senghaas geht bei der Beantwortung von
einem dialektischen Zusammenhang zwischen Machtrivalititen unter-
schiedlicher Reichweite sowie Vernetzungen (Interdependenz) unterschied-
licher Dichte im internationalen System aus: ,,Je unverstellter die Machtriva-
litditen, um so weniger haben die Interdependenzen Chancen, Konflikte ab-
federn zu helfen; je ausgeprégter Interdependenzen, um so grosser die
Wabhrscheinlichkeit, Machtrivalititen in den Hintergrund zu dringen sowie
unvermeidliche Interessenkonflikte in friedliche Bahnen zu lenken.*

Senghaas sieht diesen Prozess in und zwischen den westlichen Gesellschaf-
ten als sehr weit fortgeschritten, so dass durch die schier unglaubliche Ver-
dichtung der Interdependenzen auf simtlichen Ebenen in den letzten 20 bis
30 Jahren und ihre politische Regulierung iiber supranationale Institutionen
und internationale Régime die Gefahr von gewaltsamkriegerischen Ausein-
andersetzungen zwischen den westlichen Gesellschaften dusserst gering ge-
worden ist. Ganz anders ist die Lage in der sozialistischen Staatenwelt, weil
es hier erhebliche Defizite an gesellschaftlicher Vernetzung sowohl inner-
halb der einzelnen Gesellschaften als auch zwischen den sozialistischen Staa-
ten gibt. Es geht hier somit um die Emanzipation der Gesellschaft vom tiber-
kommenen Partei- und Staatsmonopol und um die Entwicklung einer funk-
tionalen Arbeitsteilung sowie die Herausbildung gemeinsamer Institutionen
der Konfliktregelung zwischen den sozialistischen Gesellschaften. Innerhalb
der Dritten Welt hat der Zivilisationsprozess teilweise noch nicht einmal die
Ebene des Territorialstaates erreicht. Das staatliche Monopol legitimer Ge-
walt ist noch vielfach umstritten, und die Okonomie ist wenig durchstruk-
turiert (kohérent).

Auch in den Ost-West-Beziehungen ist das Ausmass an Interdepedenz
sehr gering. Es liegt eine Struktur vor, in der entgegengesetzte bzw. unver-
einbare Interessen unmittelbar aufeinander stossen kéonnen. ,,Anzustreben
ist ein sich verdichtendes Interdependenzgeflecht zwischen Ost und West,
worin potentiell gewalttrichtige Konflikte in einen friedlichen gesellschafts-
politischen Wettbewerb transformiert wiirden.“ In den West-Siid-Beziehun-
gen besteht eine relativ hohe, aber asymmetrisch gelagerte Interdependenz.
Senghaas lisst offen, ob eine vertiefte Integration der Entwicklungsldnder
oder ihre relative Abkoppelung von der Weltwirtschaft anzustreben ist, da
dies wesentlich von der inneren Verfasstheit der Entwicklungs6konomien
abhangt (20).

Seit ihrem Bestehen als Bundesstaat und teilweise schon friiher hat die
Schweiz (mehr oder weniger absichtsvoll) eine erfolgreiche Friedenspolitik
durch assoziative Strategien verfolgt, die auf eine zunehmende gesellschaft-
liche Interdependenz hinzielte. Es kann sogar gesagt werden, dass die Ent-
stehung des Bundesstaates 1848 ihre Hauptbegriindung in der politischen
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Absicherung der Exportwirtschaft und damit Férderung der gesellschaftli-
chen Internationalisierung hatte. Die dissoziativen Elemente (Protektionis-
mus, Personenkontrolle an der Grenze, militdrische Aufriistung, Schaffung
einer starken zentralisierten Armee) fielen dagegen erst in die Zeit nach
1880. Bereits im Ersten, noch wesentlich verstarkt im Zweiten Weltkrieg
verdankte die Schweiz jedoch ihre relative Unversehrtheit in erster Linie as-
soziativen Strategien (21).

Diese von Johan Galtung unter dem Titel ,,internationale Niitzlichkeit*
gewiirdigte Sicherheitspolitik (22), zu der die bekannten Drehscheibenfunk-
tionen hinzukamen (Offenhaltung der Transportachsen, Gold- und Wih-
rungstausch, Tummelplatz der Geheimdienste etc.), mag von einem morali-
schen Standpunkt aus fragwiirdig erscheinen. Sie trug jedoch in einem un-
vergleichlich hoheren Masse dazu bei, dass die Schweiz nicht in den Krieg ge-
zogen wurde, als der Risikofaktor Armee (23). Die ethisch-politische Pro-
blematik, die sich zu einer folgenschweren Hypothek fiir die Nachkriegszeit
- auswuchs, liegt an einem anderen Ort. Sie besteht erstens in der sicherheits-
politisch nicht mehr zu rechtfertigenden Kooperation mit den Nazis nach
Stalingrad und sogar nach der alliierten Invasion in der Normandie und zwei-
tens in den mit aller Verbissenheit gegen alliierte Interventionen geschiitzten
Schweizer Wirtschaftskriminellen, die aus Nazisympathie selbst unter Um-
gehung der spérlichen schweizerischen Regulierungen mit Deutschland ko-
operierten.

Damit zunehmende gesellschaftliche Interdependenz als Friedensstrate-
gie bezeichnet werden kann, bedarf sie deshalb einer klaren Einbettung in
eine politische Konzeption und einiger Leitplanken, die durchgesetzt wer-
den. Es konnen insbesondere folgende fiinf Elemente genannt werden: 1.
Universalisierung; 2. internationale Régime; 3. Mischung mit dissoziativen
Elementen; 4. Ergdnzung um zivilistische Strategien; 5. Neupositionierung
des Nationalstaates in einer weltweiten Friedensordnung.

1.1. Universalisierung der Interdependenzen, mehr z"\quidistanz

Die von Senghaas festgestellte Ungleichheit der weltweiten Interdepen-
denzen bzw. Zerkliftungen im ,,internationalen System“ bilden wesentliche
Faktoren fiir dessen Konflikthaftigkeit. Deren Uberwindung wird heute
auch von politischen Instanzen als wesentlicher Beitrag zur Friedensforde-
rung verstanden. Das Europiische Parlament beispielsweise hat diese Uber-
legungen in seiner aufkeimenden Diskussion iiber Sicherheit in Europa
iibernommen. Zwar wird diese immer noch auf der Grundlage von ,,Vertei-
digungsfihigkeit und Entspannungsbereitschaft* gesehen, wie es in einer am
14. Mirz 1989 verabschiedeten Empfehlung heisst. Das Européische Parla-
ment vertritt aber die Auffassung, dass ,,europdische Sicherheit zudem auf
dem Aufbau einer breitgefdcherten Zusammenarbeit auf den Gebieten der
Wirtschaft, der Wissenschaft, der Technologie, des Umweltschutzes und der
Kultur basieren muss, um ein Netz wechselseitiger Abhiingigkeiten zu schaf-
fen, das Sicherheit durch die Verflechtung gleichgerichteter Interessen abstiitzt
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und verlésslich macht“. Es bleibe das langfristige Ziel, ,,das System der ge-
genseitigen Abschreckung durch Abriistung und den Abbau der Gegensitze
im Rahmen einer europdischen und weltweiten Friedensordnung zu iiber-
winden“ (24).

Auch die schweizerischen Aussenbeziehungen spiegeln die tiefen Zerkliif-
tungen des internationalen Systems. Die mit 88 Prozent der Importe ausser-
ordentlich hohe Westintegration der Schweiz (bloss 3 Prozent der Importe
und 4 Prozent der Exporte kommen aus oder gehen nach sozialistischen Lan-
dern) belastet in zweifacher Hinsicht den Frieden: Sie trdgt bei zur mangel-
haften Interdependenz insbesondere der Ost-West-Beziehungen, und sie
untergrabt die Glaubwiirdigkeit und den Handlungsspielraum der Neutrali-
tatspolitik. Die einseitige wirtschaftliche, (riistungs-)technologische und
ideologische Integration der Schweiz in den Westblock macht sie durch die
NATO erpressbar.

Die von Bengt Sundelius genannten vier Dilemmata der Neutralen im
Ost-West-Konflikt treffen in besonderem Masse auch fiir die Schweiz zu
(25). Sie sind das Ergebnis des aus dem 19. Jahrhundert stammenden Neu-
tralitatsverstandnisses, wie es sich im Zusammenhang mit einer sich durch
den Modernisierungsprozess transnationalisierenden Gesellschaft herausge-
bildet hat. Im Neutralititsrecht, wie es sich an den beiden Haager Friedens-
konferenzen von 1899 und 1907 herausgebildet hat (26), wurde der Versuch
unternommen, die weltweit zunehmende gesellschaftliche Interdependenz
vor allfalligen Kriegseinwirkungen zu schiitzen. Der Krieg wurde als eine
rein staatliche und begrenzbare Angelegenheit definiert, die von den nicht
am Konflikt beteiligten, also neutralen, Staaten gegentiber den Kriegs-Par-
teien als legitimes Instrument staatlicher Aussenpolitik anerkannt wurde.
Die Neutralen liessen sich im Gegenzug die Garantie geben, die transnatio-
nalen, nicht-staatlichen Beziehungen mit beiden kriegfiihrenden Parteien
und allen anderen unbehelligt aufrechterhalten zu diirfen. Verboten blieben
nur Begiinstigungen der kriegfithrenden Parteien durch staatliche Organe
des Neutralen, insbesondere solcher militarischer Art.

Diese klassische Neutralitidtskonzeption, die vom Bundesrat mit unglaub-
licher Hartnéckigkeit immer wieder wiederholt wird, ist heute unglaubwiir-
dig geworden. Trotz der Totalisierung des Krieges, der im 20. Jahrhundert
den vom Neutralitdtsrecht versprochenen Schutz der gesellschaftlichen In-
terdependenzen missachtete (27), hélt die bis heute giiltige offizielle Neutra-
litdtskonzeption aus dem Jahre 1954 (28) an der Trennbarkeit zwischen poli-
tischem und nichtpolitischem Bereich ebenso fest wie an der Trennbarkeit
von Innen- und Aussenpolitik. So zdhlen nach schweizerischer Auffassung
insbesondere zwei Gesellschaftsbereiche nicht zur Neutralitit: der Bereich
der Wirtschaft und der Bereich der Massenmedien. Die Neutralitdtsdefin-
ition von 1954 formulierte dies wie folgt:

,,Es ist selbstverstandlich, dass eine Verpflichtung zu einer sogenannten
moralischen Neutralitdt nicht besteht. Das Individuum ist nicht Tréger vol-
kerrechtlicher Neutralitdtspflichten. (Die Neutralitit verlangt deshalb
grundsitzlich keine Einschrankungen der Pressefreiheit.)*
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Und an anderer Stelle heisst es:

,Im tbrigen besteht keine wirtschaftliche Neutralitit.«

Indem die Integration der Schweiz ins westlich-kapitalistische Lager durch
die offizielle Neutralitdtskonzeption formell aus dem politischen Bereich
ausgeklammert wurde, verbaute sich die Schweiz selber den Anspruch auf
ein aktives Mitbestimmungs- und Mitgestaltungsrecht (29). Seit dem Asso-
ziationsvertrag der Schweiz mit der EG im Jahre 1972 ist die ,,Integration oh-
ne Partizipation“ noch einmal intensiviert worden.

Eine Neutralititspolitik fiir den Frieden miisste demgegeniiber die stark
asymmetrische Struktur der Interdependenzen abbauen helfen und auf eine
Universalisierung und Intensivierung der wirtschaftlichen, politischen und
kulturellen Vernetzungen hinarbeiten. Es geht demnach um eine Repoliti-
sierung der Interdependenzen, das genaue Gegenteil von dem, was die Neu-
tralitdtskonzeption von 1954 wollte. Man wiirde in diesem Zusammenhang
vielleicht besser von Blockfreienpolitik sprechen. Da dieser Begriff jedoch
von den Drittwelt-Landern besetzt ist, wird hier von Neutralitatspolitik fiir
den Frieden gesprochen (30).

Eine universalistische Ausrichtung der Aussenwirtschaftspolitik ist fiir die
Schweiz nichts Neues, nur sollte sie in eine friedenspolitische Konzeption
eingebettet und vor allem gegeniiber den sozialistischen Lindern konkret
realisiert werden. Der Bundesrat hat sein Nein zu einem EG-Beitritt ja we-
sentlich mit dem Argument begriindet, die Schweiz wolle die Universalitit
ihrer Aussenbeziehungen nicht gefdhrden; selbst das angestrebte ,,Nahver-
héltnis mit dem EG-Binnenmarkt sollte auf keinen Fall mit einer Ver-
schlechterung der weltweiten Wirtschaftsbeziehung erkauft werden miis-
sen“ (31). Dachte der Bundesrat dabei vor allem an die Exporte nach der
Dritten Welt, so miissten unter friedenspolitischem Gesichtspunkt die Off-
nung der Mirkte, die nicht-wirtschaftlichen Aussenbeziehungen sowie die

Ostdimension intensiviert werden.

Als konkrete Massnahmen wiren denkbar:

1. Offnung der Mirkte gegeniiber der Dritten Welt vor allem aus Griinden der Ge-
rechtigkeit; dabei sollten nach Mdglichkeit Roh- und Agrargiiter gegen Roh-und
Agrargiiter, Industriegiiter gegen Industriegiiter und Technologie gegen Techno-
logie in einem symmetrischen Verhaltnis gehandelt werden;

. Intensivierung des Osthandels nach dem gleichen Prinzip;

Forderung des kulturellen Austauschs in der Ost- und Siiddimension z.B. durch

Zulassungserleichterungen zu den Hochschulen und Stipendien sowie spezielle

Forderung blockiibergreifender oder die siidliche Hemisphére einschliessender

nicht-gouvernementaler, auf gesellschaftliche Begegnungen spezialisierter Orga-

nisationen. v

W N

1.2. Stiirkung internationaler Régimes

Wachsende Interdependenz bedarf politischer Leitplanken und suprana-
tionaler Kontrollen. Das eigentliche friedenspolitische Problem liegt in der
Verbindung wirtschaftlicher Werteverteilung und gesellschaftlicher Asso-
ziation mit der Werteverteilung von Herrschaft und Macht sowohl im inner-
wie im intergesellschaftlichen Kontext. Es wird insbesondere durch die ..lin-
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kage-groups* veranschaulicht, die als spezifische Verbindung von Wirt-
schaftsgruppen und politischen Systemen zum Kennzeichen des internatio-
nalen Systems im 20. Jahrhundert geworden sind. Auf beide Probleme hat
urspriinglich die liberale Theorie (Kant, John Stuart Mill) mit aller Deutlich-
keit aufmerksam gemacht. Auf dieser Erkenntnis beruhen auch die Imperia-
lismustheorien von Hobson und Schumpeter, die zusammen mit Kautsky auf
die friedensbehindernde Wirkung wirtschaftlicher Monopole hinwiesen und
ferner die Unterscheidung zwischen Industriekapitalismus und dem Finanz-
und Handelskapitalismus einfiihrten. Braucht jener den Frieden, die perma-
nente Situation des Nicht-Krieges, ,,um seine Produktion und damit das Ge-
biet seiner Ausbeutung auszudehnen®, so profitieren das Finanz- und Han-
delskapital auch vom Krieg (32).

Als Spezialfall dieser Erkenntnis ist heute die internationale Wirtschafts-
kriminalitat etwa im Bereich illegaler Waffen- und Drogenmarkte hervorzu-
heben, die eine ernsthafte Friedensgefidhrdung und Urheberin von Gewalt-
akten bis in demokratische Industrielinder hinein darstellt. Zu nennen ist
auch der enge Zusammenhang von frei flottierender internationaler Liquidi-
tit und Aufriistung (33). Damit Interdependenzen ihre friedensférdernde
Wirkung entfalten konnen, bediirfen sie eines festen Rahmens in einer de-
mokratischen Herrschaftsform, die sich auch auf wirtschaftliche Belange er-
streckt und tiber international wirksame Kontrollmechanismen verfugt. In-
ternationale Régimes sind deshalb zu einem Schwerpunkt heutiger Friedens-
forschungsprojekte geworden (34). Eine Neutralititspolitik fiir den Frieden
musste demgegeniiber den skizzierten Zusammenhang von wirtschaftlichem
Gewinnstreben, internationalen Beziehungen und Herrschaft und Macht

kritisch ins Auge fassen.

Folgende Massnahmen sind denkbar:

1. Abbau korporatistischer Bezichungen zwischen wirtschaftlichen Partikularin-
teressen und dem Herrschaftsapparat dort, wo die Gefahr einseitiger Instrumen-
talisierung politischer Macht durch das Grosskapital droht:

a. Massive Verschiarfung der Wettbewerbspolitik, insbesondere im Bereich
des Kartellrechts.

b. Ratifizierung des UNO-Kodexes fiir Multinationale Konzerne.

c. Unterstellung des Bundesamtes fiir Aussenwirtschaft unter das Eidg. De-
partement fiir auswirtige Angelegenheiten (EDA).

d. Verbot von Kompensationsgeschiften bei der Riistungsbeschaffung; Ent-
flechtung von Militdr und Industrie auf allen Ebenen.

2. Unterwerfung des Welthandels unter eine Internationale Wirtschaftsorganisa-
tion, wie sie etwa aufgrund von Plidnen der USA in der Charta von Havanna mit
der International Trade Organization (ITO) als supranationale Behdrde konzi-
piert worden war.

3. Umwandlung des Weltwihrungsfonds und der Weltbank in echte internationale
Organisationen, die ihre Entscheide nach dem UNO-Prinzip ,,ein Land - eine
Stimme*“ treffen.

4. Starkung der Aufsicht iiber frei vagabundierende Finanzmassen z.B. nach den
Vorschldgen des Cooke-Komitees in der Bank fiir Internationale Zusammenar-
beit (BIZ).

5. Beitritt der Schweiz zur Anti-Mafia-Konvention und Ausbau der internationa-
len Rechtshilfe in Strafsachen nach den Vorschligen von Paolo Bernasconi in
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seinem Buch , Finanzunterwelt“ (35).

6. Aufbau regionaler Wirtschaftsorganisationen, die mit ausreichenden Instru-
menten demokratischer politischer Kontrolle ausgestattet sind; in bezug auf die
EG bedeutete dies: Kompetenzverstarkung der Kommission und insbesondere
des Europiischen Parlamentes, der entsprechende Riickzug der nationalen poli-
tischen Systeme und drastische Kontrolle und allenfalls Teilung grosser Konzer-
ne.

7. Nach den verheerenden friedenspolitischen Implikationen des von Kindleber-
ger analysierten Zerfalls der Weltwirtschaft in den dreissiger Jahren (36) Kampf
dem Protektionismus, der Exportsubventionen und der nationalen Regierungs-
interventionen etwa der USA gegen den Ost-West-Handel.

8. Ausbau gerechter Wirtschaftsbeziehungen nach den UNO-Vorstellungen einer
Neuen Internationalen Weltwirtschaftsordnung, Beitritt der Schweiz zum
Lomé-Abkommen der EG mit den AKP-Staaten.

1.3. Dissoziative Politik im Bereich gewaltvermehrender internationaler
Strukturen

Im 19. Jahrhundert war der Schweiz noch wesentlich bewusster als heute,
dass nicht jede Form von Aussenbeziehung und Interdependenz friedensfor-
dernd und neutralitdtspolitisch unbedenklich ist. So begriindete der Bundes-
rat ein 1866 erlassenes absolutes Waffenausfuhrverbot mit der Absicht, ,,al-
len Handlungen vorzubeugen, welche mit der neutralen Stellung der
Schweiz nicht vertréglich sind“ (37). Schon 1859 war ein entsprechendes
Verbot mit der Begriindung erlassen worden: , Diese Massregeln entspre-
chen durchaus dem Grundsatze der proklamierten Neutralitat, und sie be-
diirfen daher einer besonderen Rechtfertigung nicht. Die Verhinderung von
Waffen und Munition ist volkerrechtlich begriindet” (38). Im Zusammen-
hang mit dem Krimkrieg versuchte der Bundesrat sogar die Zeichnung von
Kriegsanleihen auf dem schweizerischen Finanzplatz zu verhindern (39); al-
lerdings fehlte ihm das dazu notwendige Instrumentarium.

Diese umfassende neutralitdtspolitische und sogar -rechtliche Auffassung,
die auf eine dissoziative Politik im Bereich gewaltvermehrender internationa-
ler Beziehungen hinauslief, reduzierte sich in der erwdhnten Konzeption von
1954 auf das Verbot, wihrend Friedenszeiten formell einem Militdrbiindnis
beizutreten und im Kriegsfall mit militdrischen Mitteln das eigene Territo-
rium aus dem Verkehr zu ziehen, wihrend jegliche Form von wirtschaftli-
cher Kooperation selbst mit Kriegfilhrenden fiir Private als konform mit dem
Haager Neutralitdtsrecht gilt. ,,Erlaubt“ ist zudem, ab einem bestimmten
Grad der Gefihrdung staatlicher Existenz einem Militdrbiindnis trotz Neu-
tralitdtsstatus beizutreten. ‘

Das Problem liegt nicht bei der Neutralitit an sich, sondern in deren mili-
tiarlastigen Interpretation und der Unbedenklichkeitserkldrung, aus den
Konflikten anderer seinen Profit zu schlagen. Neben der Biindnisfreiheit
sind im Anschluss an das breitere neutralititspolitische Verstdndnis des 19.
Jahrhunderts sowie an den aktuellen Rechtsstatus der Neutralitidtspolitik
Osterreichs und Finnlands (40) weitere gewalteinschrinkende und -abbau-
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ende, dissoziative Elemente in eine Neutralitdtskonzeption fiir den Frieden

aufzunehmen:

1. Verbot des Kriegsmaterialexports unter Ausweitung des Kriegsmaterialbegriffs
nach dem Vorbild des UNO-Waffenembargos gegen Siidafrika; Stopp der Ver-
mittlung und Finanzierung der internationalen Riistungsmarkte; Verbot der Rii-
stungswerbung; Verbot von auslidndischen Niederlassungen und jeglicher inter-
nationalen Riistungs-Kooperation (41); aussenpolitische Initiativen fiir die Ein-
dammung des Waffenhandels (42).

2. Friedensvertréglichkeitspriiffungen sédmtlicher internationaler Technologieko-
operationen (43); Aufbau einer wirksamen Institution fiir Technologiefolgenab-
schitzung und -bewertung beim Parlament (44).

3. Stopp des NATO-Tourismus hoher Schweizer Offiziere und Beteiligung an der
neuen Generation vertrauensbildender Massnahmen im Rahmen des KSZE-Pro-
zZesses.

1.4. Forderung zivilistischer Strategien in der Gesellschaft

Die bisherigen Ausfiithrungen bezogen sich mehrheitlich auf staatliche Po-
litik, die assoziative und dissoziative Strategien fiir gewaltvermindernde,
universale und demokratisch-politisch kontrollierte Interdependenzen kom-
binierte. Sie miisste ergidnzt werden durch die Starkung des Zivilismusin den
Gesellschaften selbst.

Der Zivilismus ist eine politische Strategie, die seit etwa zehn Jahren in
ost- und mitteleuropdischen Lindern neu entwickelt (45) worden ist. Die
Friedensbewegung griff sie in einem regen Ost-West-Dialog von unten auf
(46) und John Keane bezog sie kiirzlich nun auch auf innerwestliche Verhalt-
nisse und dltere liberale Traditionen politischer Theoriebildung (47).

Der Zivilismus ist in Ost- und Mitteleuropa auf dem Hintergrund des lang-
jéhrigen staatlichen Monopols iiber die Gesellschaft und jegliche Form von
Offentlichkeit als »Antipolitik“ entwickelt worden, klagt radikal die biirger-
lichen Menschenrechte gegen jede Form staatlicher Usurpation ein und
weist dabei den engen Zusammenhang zwischen freier Entfaltung innerge-
sellschaftlicher ,,Gegenmacht®“ und Friedensfihigkeit auf. Folgerichtig ar-
beitete die mittelosteuropéische demokratische Opposition auf einen engen
Dialog mit der Friedensbewegung in Westeuropa hin. Keane wies nach, dass
dariiber hinaus im Westen einige wesentliche Entwicklungen auf die Entste-
hung eines neuen interdependenten Systems transnationaler Gruppen von
unten durch eine vielfiltige Selbstverwaltung unterhalb der staatlichen Ebe-
ne hinauslaufen, insbesondere durch die nachkeynesianische wirtschaftliche
Restrukturierung (Zweidrittelsgesellschaft), durch neoliberale antistaatli-
che Reflexe, die teilweise von der Okologiebewegung iibernommen werden
sowie durch die sozialen Bewegungen generell. Genuiner Bestandteil all die-
ser neuen Artikulationen einer selbstbewussteren zivilen Gesellschaft konn-
te dabei der Antimilitarismus werden. Dieser neue Zivilismus stosst jedoch
nicht nur in Landern des real existierenden Sozialismus auf biirokratische
Hindernisse, und trotz diesen staatlichen Behinderungen kénnten unabhén-

gige Gruppen wesentlich mehr unternehmen:
1. Teilnahme an den Bestrebungen des Ost-West-Netzwerkes, eine Parallel-
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KSZE-Konferenz der Biirger und Biirgerinnen aufzubauen.

2. Staatliche Forderung des internationalen Jugendaustauschs nach den sehr be-
merkenswerten Vorschligen der eidg. Kommission fiir Jugendfragen in ihrem
Bericht ,,Si vis pacem — para pacem. Fiir eine aktive Friedenspolitik* (48); For-
derung nicht-gouvernementaler internationaler Organisationen.

3. Abschaffung des Visumszwangs, wie dies Osterreich s¢it langem gegeniiber Un-
garn oder Schweden gegeniiber Polen vor dem Kriegsrecht gemacht hat; Schluss
mit fremdenpolizeilichen Schikanen mindestens fiir den Jugendaustausch, inter-
nationale Konferenzen usw.; Aufhebung der Bewilligungspflicht fiir ausléndi-
sche Redner und Rednerinnen in der Schweiz.

4. Aktives und passives Stimmrecht fiir Auslinder und Auslinderinnen minde-
stens in Gemeinde- und kantonalen Angelegenheiten.

5. Volkerrechtlicher Schutz der zivilen Gesellschaft gegen Machtiibergriffe der
Nationalstaaten, so durch
a. konstruktive Verwirklichung des Abschliessenden Dokumentes des KSZE-

Folgetreffens in Wien vom 15. Januar 1989 und des Folterabkommens, zu
dessen Entstehung die Schweiz sehr viel beigetragen hat;

b. Ratifizierung folgender UNO-Abkommen: die beiden Menschenrechtspak-
te von 1966 tiber biirgerliche und politische sowie iiber wirtschaftliche, sozia-
le und kulturelle Rechte; Ubereinkommen von 1948 iiber den Vélkermord
(Genozid); das Ubereinkommen von 1966 iiber die Beseitigung aller For-
men von Rassendiskriminierung und das Ubereinkommen von 1979 iiber die
Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau.

c. Ratifizierung der Sozialcharta des Europarates, Starkung der Menschen-
rechtspolitik (49).

d. Mitwirkung an der Bewusstmachung und Stirkung des vélkerrechtlichen
Schutzes von Akten des zivilen Ungehorsams (gewaltfreier Widerstand),
wie dies kiirzlich Francis Boyle in einer bemerkenswerten Studie darlegte
(50); Anerkennung des selbstverstandlichen Menschenrechtes zur Verwei-
gerung des kollektiven Totens.

6. Stirkung des Volkerrechts allgemein in denjenigen Teilen, wo es nicht dazu ver-
wendet wird, weitergehende Entwicklungen auszuschliessen, die Macht bei den
Exekutiven zu konzentrieren oder sonstwie die demokratische Mitgestaltung
von Aussenpolitik durch Parlament und Gesellschaft einzuschranken (51).

1.5. Funktionsabbau des Nationalstaates

Laufen diese Darlegungen darauf hinaus, dass der Nationalstaat funk-
tionslos wird? Mit Johan Galtung ist festzustellen, dass dem nicht so ist. Er
eroffnet einen Aufsatz iiber ,,Visionen einer friedlichen Welt* mit den bei-
den Grundannahmen: ,Jede friedliche Weltordnung muss auf einer Mi-
schung aller vier Typen von Macht — militdrischer, 6konomischer, kulturel-
ler und politischer — beruhen. Jeder dieser Machttypen kann verdndert oder
abgeschwicht, aber nicht abgeschafft werden. Zweitens: Auf absehbare Zeit
werden wir es noch mit Staaten, mit Nationalstaaten zu tun haben. (...) Das
Instrument des Krieges erweist sich zunehmend als unbrauchbar, das des
Nationalstaates dagegen nicht (so sehr beide auch miteinander zusammen-
hingen). Der Nationalstaat ist ganz einfach zu erfolgreich. (...) Daher pli-
diere ich nicht fiir die Abschaffung des Staates — oder auch nur des National-
staates —, sondern fiir die der Superstaaten und fiir eine behutsame Verédnde-
rung der Weltordnung. Es geht nicht um die Abschaffung der Staaten, son-
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dern um ihre Schwichung, es geht darum, sie zu zéhmen, zu mildern und sie
in angemessener Weise in ein Netz gegenseitiger Beziehungen einzuspan-
nen, so dass es ihnen zunehmend schwerféllt, sich auf Kriege und kriegsahn-
liche Entwicklungen einzulassen* (52).

Dies ist ein Ergebnis einer rund dreissig Jahre dauernden herrschaftskriti-
schen Auseinandersetzung der Friedensforschung mit den Begriffen der
»Macht“ und des ,nationalen Interesses“ der sogenannten ,realistischen
Schule®, wie sie etwa von Hans Morgenthau oder Raymond Aron reprisen-
tiert wird (53) und via Hermann Kahn und André Beauffre wesentlich die
Definition schweizerischer Sicherheitspolitik beeinflusst hat (54). So be-
hauptet auch der Bundesrat in seiner GSoA-Botschaft: ,,Die Armee als ein-
ziges Machtmittel unseres Staates behilt zusammen mit den anderen Ge-
samtverteidigungstrigern nach wie vor ihre volle Berechtigung. Bei ihrem
Wegfall wiirde unser ganzes Sicherheitssystem, das auf einen Verbund aller
Krifte der ganzen Nation ausgerichtet ist, ins Wanken geraten* (55).

Diese ahistorische, angsterfiillte Fixierung auf die Nation liegt zwar tat-
sachlich der Gesamtverteidigungskonzeption zugrunde, widerspricht jedoch
jeder Realitit und ist auch innerhalb der Politikwissenschaften vollig iiber-
holt (56). Fiir den Inhalt von Politik wird es durch die zunehmende Interde-
pendenz zweitrangig, ob sie sich ,,innerhalb“ einer national gefassten Gesell-
schaft oder ,,ausserhalb“ vollzieht. In demokratischen, hocharbeitsteiligen,
komplexen Gesellschaften gelingt die autoritative Zuweisung von Werten
im In- und im Ausland gleichermassen unvollstdndig und nur nach einem
langen kommunikativen Prozess. In bezug auf die EG hat der Bundesrat die-
se Uberlegungen klar iibernommen, indem er in seinem Bericht die wechsel-
seitige Abhidngigkeit der Innen- von der Aussenpolitik stark betont hat.
Wenn dort vorgeschlagen wird, dass der gesamte Gesetzgebungsprozess je-
weils auch auf seine EG-Vertriglichkeit hin iiberpriift werden muss, so geht
der Bundesrat von einer abnehmenden Funktionalitit autonomer, national-
staatlicher Politik aus. Diese Selbstverstidndlichkeit wird friedenspolitisch
jedoch dann fragwiirdig, wenn alleinige Referenz der Aussenorientierung

dle EG (oder militarisch die NATO) darstelt.

. Es ginge vielmehr darum, eine generelle Uberpriifung des Gesetzgebungsverfah-
rens und dessen Vollzugs an bestehenden Normen internationaler Organisatio-
nen, des Volkerrechts und von Staatengruppen vorzunehmen, an die eine Anné-
herung friedenspolitisch ebenso wiinschbar erscheint.

2. Die von der Bundesverfassung in Artikel 9 vorgesehene Befugnis, dass Kantone
selbstindig mit dem Ausland Vertrige in wirtschaftlichen Belangen und des
nachbarlichen Verkehrs abschliessen konnen, kann in Richtung grenziiberschrei-
tender Regionalisierungen (“Europa der Regionen*) ausgebaut werden.

3. Klirung der Frage, wann der Nationalstaat den , Notstand“ im modernen Frie-
densvolkerrecht anrufen darf, damit die Grenze der Verbindlichkeit volkerrecht-
licher Normen enger gezogen werden kann (57).

4. Mitwirkung zur Schaffung einer nichtaggressiven Kultur zur Herausbildung eines
,» Weltbewusstseins“ (Galtung), einer ,,globalen Weltsicht*“ (Schweizer Unicef-
Komitee) (58), z.B. durch die Férderung von Weltstatistiken, die nicht von natio-
nalstaatlichen, sondern von gesellschaftlichen Einheiten ausgehen.

66 WIDERSPRUCH 17/89



2. Friede durch Ab- und Umriistung

Die sogenannte Sicherheitspolitik hat auf sich selbst zuriickgeschlagen
und wird ihrerseits zu einer der gefdhrlichsten Menschheitsbedrohungen.
Massenvernichtungsmittel, Abschreckungslogiken, Ristungswettlauf und
Militarisierung der Konfliktformationen und Gesellschaften sind unverein-
bar mit Frieden. So sind Massenvernichtungsmittel nicht ,,nur“ ethisch unak-
zeptierbar (59), sondern widersprechen auch dem geltenden Voélkerrecht
(60) und bergen das rasch wachsende Risiko des unbeabsichtigten Krieges
(61).

Die nach wie vor brillanteste und bis heute uniibertroffen gebliebene Kri-
tik an der Abschreckungslogik legte Dieter Senghaas 1969 mit ,,Abschrek-
kung und Frieden. Studien zur Kritik organisierter Friedlosigkeit* vor (62).
Senghaas wies darin den grundlegenden Zusammenhang von Abschrek-
kung, Selbstabschreckung und nuklearen Kriegfiihrungsoptionen auf, die
sich jetzt wieder bei der Diskussion um die ,,Modernisierung*“ der Kurzstrek-
kenraketen zeigt (63). Riistungsdynamik ist in ihrer Struktur ein autisti-
scher, lernpathologischer Prozess in einem System organisierter Friedlosig-
keit, das sich durch iiberdeterminierte Subsysteme eines militdrisch-indu-
striell-wissenschaftlichen Komplexes auszeichnet, die auf dem Prinzip des
,decision making by non-decisions“ beruhen (64). Riistungskontrollver-
handlungen haben, wie Alva Myrdal zeigte, im wesentlichen nur die Funk-
tion, die Aufriistung in einigermassen stetige Bahnen zu lenken (65).

Die von der Friedensforschung seit den 60er und 70er Jahren entwickelten
Strategien, Massenvernichtungsmittel, Abschreckungslogik und die Rii-
stungsdynamik zu iiberwinden, sind seit 1987 in erstaunlich hohem Masse
von Michail Gorbatschow aufgegriffen worden: zum einen die Umformung
der Militardoktrin in Richtung ,,Gemeinsamer Sicherheit“ (66) und zum an-
deren die einseitige Einleitung eines wechselseitigen Abriistungsprozesses
nach dem gradualistischen Modell von Osgood und Etzioni (67). Zwei weite-
re Vorschlidge, Biindnisfreiheit und gezielter Einsatz von Friedenstruppen
fiir militdrische Entspannung, sind auch in der Sowjetunion noch nicht iiber
das deklamatorische Stadium hinausgekommen.

Wie hilt es der Bundesrat mit diesen vier Vorschldgen?

2.1. Umriistung auf strikte Defensivstrukturen

Offensichtlich hat auch fiir den Bundesrat die Instrumentalisierung von
Konzepten aus der Friedensforschung hohen legitimatorischen Wert. Die
Art und Weise, wie in der GSoA-Botschaft und in zahlreichen Ausserungen
hoher Militérs Thesen von Johan Galtung zur Abwehr von Abriistungsvor-
schldgen eingesetzt werden, iiberschreitet jedoch selbst das landesiibliche
Mass an Ueberheblichkeit und Selbstbeweihrducherung. Allerdings kénnte
daraus fiir den Bundesrat ein Bumerang werden. Wenn der Bundesrat in die-
sem Ausmass von der Richtigkeit des Konzeptes struktureller Nichtangriffs-
fahigkeit und Gemeinsamer Sicherheit iiberzeugt ist, so ist nicht einzusehen,
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warum er nicht alle Massnahmen ergreift, damit andere Linder ebenfalls
durch einseitige Schritte zum selben Ergebnis gelangen. Die Grundaussage
besteht ja darin, dass die eigene Sicherheit dadurch erh6éht wird, indem auf
jede militdrische Bedrohung des anderen und auf dessen Territorium ver-

zichtet wird.

Folgende Initiativen kénnten ergriffen werden:

1. Gemeinsame Erkldrung mit anderen neutralen Staaten, dass Neutralitit unver-
einbar ist mit der Existenz von Massenvernichtungsmitteln, wie der Vélkerrecht-
ler Efraim Karsh festhilt (68); fiir die vollstandige Beseitigung der Kurzstrecken-
raketen.

2. Abschaffung des Zivilschutzes in seiner heutigen Form, der die in Beton gegosse-
ne Entsprechung zur NATO-These des begrenz- und fiihrbaren Atomkrieges
darstellt (69).

3. Riickgéngigmachung des absurden Entscheides, sich aus den Riistungskontroll-
verhandlungen im Rahmen des KSZE-Prozesses (heute Wiener Verhandlungen
iiber konventionelle Streitkrifte in Europa VKSE genannt) zuriickzuziehen und
die beiden Militdarblocke unter sich diskutieren zu lassen.

4. Verwesentlichung der eigenen nichtbedrohenden Militdrdoktrin durch einen
Verzicht auf Kampfpanzer, Kampfflugzeuge und Begrenzung der weitreichen-
den Artillerie, Verzicht der von Albert Stahel und spiter von der FDP Ziirich ge-
forderten ,,weitreichenden Raketen-Artillerie“, die offenbar nach dem Hornet
beschafft werden soll (70) und Stopp der laufenden Bestrebungen, eine Kernbe-
rufsarmee und Truppen mit stark erhohtem Bereitschaftsgrad aufzubauen (71).
Der mit ,,Armee 95 verstirkte schleichende Umbau der Militdrdoktrin weg von
einer Raumverteidigungskonzeption (72) stosst auch innerhalb des Offiziers-
korps mehr und mehr auf Kritik (73).

2.2. Ausbau der Bundnisfreiheit

Die vom Bundesrat zitierte positive Beurteilung der schweizerischen Si-
cherheitspolitik durch Galtung kommt neben dem wenig bedrohlichen Cha-
rakter der Armee auch durch die Biindnisfreiheit zustande. Die weltfremde
,Logik“, was gut ist fiir die Schweiz, ist schlecht fiir die anderen, konnte zu-
mindest in einem klaren Disengagement-Konzept (74) durchbrochen wer-

den:

1. Gemeinsames Ministertreffen mit den neutralen und nicht-blockgebundenen
(N+N) Staaten, um neue Vorschldge fiir militdrisch verdiinnte Zonen (atom-,
chemie- und Panzer-freie Zonen) zu erarbeiten.

2. Generelle Starkung der N+N-Zusammenarbeit fiir Abriistung und Entwicklung
einer neuen Friedensordnung in Europa.

2.3. Einséitige Einleitung eines wechselseitigen Abriistungsprozesses

Die schweizerische Abriistungspolitik, sofern sie diesen Namen iiber-
haupt verdient, ist vollig konzeptionslos: Zuerst haben alle anderen abzurii-
sten, womit die Schweiz kaum etwas zu tun hat, und ganz zuletzt ist vielleicht
auch sie tangiert (75). Die beiden nach wie vor interessantesten Dokumente
zur Abriistungspolitik der Schweiz bilden die beiden Redebeitrége, die sie
von befreundeten Staaten vor den UNO- Spezialkonferenzen fiir Abriistung
und Entwicklung 1978 und 1983 verlesen liess. Auch sie blieben jedoch noch
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weitgehend absentistisch und abstraktem Gleichgewichtsdenken verhaftet.

Folgende Vorschlige liegen demgegeniiber auf dem Tisch:

1. Erarbeitung einer Abriistungsstrategie auf der Basis weitreichender einseitiger
Abriistungsschritte (z.B. gemiss dem UNO-Vorschlag, die Militirausgaben
jahrlich um zehn Prozent zu kiirzen), die sich ausdriicklich auf die einseitigen
Massnahmen in der Sowjetunion, der DDR, CSSR, Polens und Ungarns bezie-
hen. '

2. Beteiligung der Schweiz am standardisierten Berichtssystem iiber Militdrausga-
ben gemiiss einem vom Nationalrat iiberwiesenen Postulat Braunschweig (76).

3. Starkung der abriistungspolitischen Instanzen im EDA und in der Forschung (77)
anstelle des Vorschlags von Gustav Déniker, beim EMD einen Delegierten fiir
Riistungskontrolle einzurichten (78).

4. Vorsorgliche Bereitstellung technischer und personeller Mittel zur Verifikation
von Riistungskontrollabkommen und Abriistungsmassnahmen, evtl. in Verbin-
dung mit den anderen neutralen und nichtblockgebundenen (N+N) Staaten in
Europa.

5. Vorsorgliche Bereitstellung von Riistungskonversionspldnen, damit nicht wie in
der GSoA-Botschaft vordemonstriert, die Furcht um ,,verlorene Arbeitsplitze®,
die ,,nur schwer ersetzt werden“ kdnnten, zum Argument gegen Abriistungs-
massnahmen werden kann; Finanzierung eines Konversionsfonds aus 2 Promille
der Kosten der Riistungsprogramme und der Kriegsmaterialausfuhren als mogli-
che Sofortmassnahme; fiir ein gewerkschaftlich abgesichertes Recht auf sozial-
vertrigliche und niitzliche Produktion als langerfristiges Ziel (79).

2.4. Internationale Friedenstruppen und Friedensdienste

Die Frage, ob eine weltweite Friedensordnung unter vollstandiger und all-
gemeiner Abriistung vorstellbar ist, hat fiir Pazifisten etwas derart Unange-
nehmes, dass sie von ihnen kaum mehr gestellt wird. Dennoch ist sie bedeut-
sam, gerade wenn aufgezeigt wird, dass Frieden in erster Linie eine politi-
sche und keine militdrische Aufgabe darstellt und auf eine radikale Entmili-
tarisierung der Konfliktlésung hingearbeitet werden muss. Ist jedoch der
Fluchtpunkt von Frieden unter den Bedingungen eines in hohem Ausmasse
konflikthaften internationalen ,,Systems“ tatsichlich die vollstindige Ab-
schaffung der Armee(-n)?

Das von der UNO seit 1956 aufgebaute System der Friedenssicherung
(,,peace keeping®) zeigt, dass auch militdrische Truppen im Rahmen eines
auf Konsens beruhenden Konzeptes wichtige Funktionen einnehmen koén-
nen. Die Friedenstruppen der Vereinten Nationen werden nur eingesetzt,
wenn die Konfliktparteien zustimmen. Die Truppen sind nicht dazu be-
stimmt, eine konkrete Losung des Konfliktes durchzusetzen, sondern ledig-
lich dessen gewaltsamen Austrag zu verhindern (80). Sie dienen der Schaf-
fung einer Pufferzone, eines Territoriums, das zwischen rivalisierende Par-
teien gelegt ist und sich auf beider Boden befindet. Solche Blauhelme-Zonen
koénnten auch in Europa zwischen dem Territorium der NATO und dem des
Warschauer Paktes eingerichtet werden (81), z.B. mit Truppen aus den
N+N-Staaten. Internationalisierte Friedenstruppen konnten langfristig
auch in der Schweiz die Armee ersetzen, womit der bundesrétliche Slogan
»Jedes Land hat eine Armee: entweder die eigene oder eine fremde* positiv
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gewendet wiirde. Die Schweiz kdnnte damit beginnen, dass sie z.B. gewisse
Einheiten der anderen N+N-Staaten in Europa als Friedenstruppen aner-
kennt. Die Friedenstruppen hitten in erster Linie politische Funktionen und
konnten auf ein Mindestmass reduziert werden.

Nach dem von William James entwickelten Prinzip des ;,moralischen
Aquivalentes zum Krieg®, das zum Aufbau von Organisationen wie dés In-
ternationalen Zivildienstes (SCI) fiihrte (82), konnten diese Friedenstrup-
pen durch Friedensdienste ergéinzt werden, die weltweite Dienstleistungen
anbéten fiir eine bessere Umwelt und allgemein fiir soziale Entwicklung.
Junge Menschen, die sich nicht in die militérisch organisierten Friedenstrup-
pen einteilen lassen mochten, konnten dort fiir friedliche Zwecke ausgebil-
det und eingesetzt werden. Entsprechend den heutigen Friedens- und Ar-
beitsbrigaden in Mittelamerika kdme ihnen in Spannungsgebieten eine dhn-
lich hohe politische, konfliktdimpfende Funktion zu wie den Friedenstrup-
pen. Durch die Zusammenfassung in eine internationale Organisation kénn-
te verhindert werden, dass sie dhnlich zu nationalistischen Propagandazwek-
ken missbraucht werden, wie dies heute teilweise z.B. mit Katastrophenein-

sdtzen der Armee im In- und Ausland geschieht.

Als mogliche Massnahmen ergeben sich aus diesen Uberlegungen:

1. Die Forderung nach volliger Abschaffung der Armee ist (spiegelbildlich) ebenso
helvetozentrisch wie ihre Beibehaltung in der heutigen Ausgestaltung. Ziel muss
vielmehr sein, sie schrittweise auf eine internationalisierungsfihige Grosse ab-
und umzuriisten und sie in international verfasste Friedenstruppen, beispielswei-
se angefangen mit den N+N-Staaten, einzubringen. Intensive Verhandlungen in
den heutigen Konfliktherden der Welt sind zu fithren, z.B. angefangen in Mittel-
amerika, ob dort Friedenstruppen unter UNO-Aufsicht eingesetzt werden kénn-
ten.

2. Beteiligung an den UNO-Blauhelmen und weiteren UNO-Beobachtungs-, Ver-
mittler- und humanitidren Einsétzen nicht fiir Propagandaaktionen, sondern als
Element in einer umfassenden Friedenskonzeption.

3. Massive Forderung von Organisationen wie dem SCI fiir den Aufbau eines welt-
weiten Friedensdienstes.

4. Internationalisierung des heutigen Instrumentariums der ,,Guten Dienste“ nach
dem Modell der , konzentrischen Kreise“ von Hansjorg Braunschweig (N+N,
Europarat, dessen Erweiterung, UNO) (83); Unterstiitzung der von Bundesrat
Felber in Finnland vorgeschlagenen Initiative, dass die neutralen Staaten Euro-
pas aktiv am Entspannungsprozess mitwirken und die Reformen in der Sowjet-
union unterstiitzen.

3. Frieden durch Gesellschaftsverinderung

Die bisherigen Ausfithrungen bezogen sich auf Strategien, die Frieden
durch die Einwirkung auf die Interaktionen férdern. Besonders die gerade
dargelegten Massnahmen stehen stidndig in Gefahr, nur das Ergebnis zu ku-
rieren, oder noch schlimmer, Konflikte nur einzufrieren, jedoch zuwenig auf
die Entstehungsursachen gewaltsamer Konflikte einzugehen. Kriege entste-
hen jedoch aus analysierbaren gesellschaftlichen Bedingungen und bediirfen
zu ihrer Vermeidung deshalb auch gesellschaftlicher Verdnderungen. Be-
sonders in der Schweiz ist eine Aktivierung der Aussenpolitik ohne den Ab-
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baumationalistischer Sozialisationsagenturen undenkbar, wie die UNO-Ab-
stimmung einmal mehr schmerzlich aufwies (84). Dabei sollen folgende vier
Bereiche herausgegriffen werden: Entmilitarisierung der Gesellschaft, Auf-
bau einer friedensvertriglichen Organisation von Herrschaft, Wirtschaft
und Okologie.

3.1. Entmilitarisierung der Gesellschaft

Die Hoffnung, die fortschrittliche Kreise mit der Gesamtverteidigung ver-
banden, ging dahin, eine bisher rein militérisch definierte Verteidigungspo-
litik durch eine Ergdnzung mit zivilen Elementen zu zivilisieren. Heute zeigt
sich, dass die Gesamtverteidigung im Gegenteil zu einer Militarisierung bis-
her ziviler Bereiche gefiihrt hat, schleichend und ohne jede Verfassungs-
grundlage ein ausserordentlich weitgehendes Notrecht eingefiihrt wurde
und zielstrebig auf ,eine allgemeine Gesamtverteidigungspflicht aller
Schweizerinnen und Schweizer* (Gustav Dianiker) hingearbeitet wird (85).
Die heutige Ausformung der schweizerischen Sicherheitspolitik erweist sich
mehr und mehr als nicht sozialvertréglich und, insbesondere im Bereich der
Notrechtsbestimmungen, mit der Bundesverfassung unvereinbar. Eine Ge-
sellschaft, die in einem derart hohen Ausmass wie die schweizerische vom
Militar durchdrungen und (zumindest der méannliche Teil) lebenslanglich so-
zialisiert wird, ist nicht friedensfahig. Die UNO-Abstimmung war kein Zu-
fall.

Entmilitarisierung der Gesellschaft bedeutet in der Schweiz deshalb in ei-
nem ersten Schritt, das Militarische aus all denjenigen Gebieten zuriickzu-
dréangen, wo es sich iiber Gesamtverteidigungskanile bis in die feinsten Fa-
sern des Alltages verbreitet hat. In einem zweiten Schritt geht es um die Ab-
schaffung der allgemeinen Wehrpflicht, der zwar im 19. Jahrhundert als
Volksbewaffnung eine radikal-demokratische Idee zugrundelag, die heute
jedoch atavistisch geworden ist, verbunden mit der Abschaffung der Zivil-
schutzdienstpflicht.

Ein umfassendes Programm , fiir eine demilitarisierte, zivile Schweiz* ist
kiirzlich von der Arbeitsgemeinschaft fiir Riistungskontrolle und ein Waf-
fenausfuhrverbot (ARW) sowie vom Schweizerischen Friedensrat (SFR)
vorgelegt worden (86). Es kann deshalb hier darauf verzichtet werden, die
einzelnen moglichen Massnahmen nochmals aufzuzéhlen.

3.2. Demokratisierung auf allen Ebenen

Von Macchiavelli iiber Montesquieu, Rousseau und Kant gibt es eine lan-
ge Tradition politischen Denkens, wonach friedliches Aussenverhalten an
die Staatsform der Republik und an eine bestimmte, ndmlich begrenzte
Machtfiille gebunden ist. Auch fiir Czempiels Vision einer Friedensstrategie
gilt: ,,Die entscheidende Rahmenbedingung wird vom Herrschaftssystem
beigesteuert* (87). In einer griindlichen Untersuchung iiber die Friedensfa-
higkeit von Demokratien des heutigen geschiftsfiihrenden Sekretirs der
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Schweizerischen Friedensstiftung, Giinther Béchler, wird aufgrund einer
empirischen Analyse allerdings eingeschrénkt, ,,dass zwischen liberal-demo-
kratischen Systemen eine gewisse intra-systemare Kriegshemmung besteht,
die auf der inter-systemaren Ebene nicht beobachtet werden kann“. Bichler
weist deshalb in erster Linie auf die Bedeutung hin, die Weiterentwicklungs-
fahigkeit des herrschaftsbezogenen Friedensansatzes zu untersuchen:
»Wenn die Demokratien des 19. und 20. Jahrhunderts nicht so friedliebend
waren, wie sie dem Typ des Herrschaftssystems nach eigentlich hitten sein
miissen, so konnte das damit zu tun haben, dass das demokratische System
noch keinesfalls voll ausgebildet und die Machtverteilung hochst ungleich
war und v.a. im aussenpolitischen Bereich mit erheblichen Demokratiedefi-

ziten behaftet war und ist“ (88).

Zusitzlich zu den bisherigen Demokratisierungsvorschldgen dréngt sich als kurzfri-

stige Massnahme auf, die heute noch fast ausschliesslich bei der Exekutive angesie-

delte Aussenpolitik zu demokratisieren:

1. durch Einrichtung eines Parlamentsdienstes mit eigener Forschungskapazitit fiir
Friedensfragen (89);

2. Veroffentlichung aller Papiere, die im Rahmen der Verwaltung und der Wissen-
schaft iber Fragen der Sicherheits- und Friedenspolitik geschrieben werden und
heute meistens einer undemokratischen Geheimhaltungsmanie unterliegen (90).

3. Stiarkung des gewaltfreien Handelns in unserer Gesellschaft nach den bemer-
kenswerten Anregungen von Justitia ct Pax (91).

3.3. Forderung der sozialen Gerechtigkeit

Das grosse Produkt- und Technologiegefille zwischen West und Ost ist in
der Konfliktanalyse von Senghaas die entscheidende Dimension: ,,Der an-
haltende Innovationsdruck von West nach Ost ist kein Reflex auf die Rii-
stungsvorkehrungen, sondern ein genuiner Ausdruck unterschiedlich ver-
fasster Gesellschaftsordnungen und ihrer Interaktionen. Dieser Sachverhalt
besteht vor aller Riistungsproblematik; er ist damit grundlegender als diese*
(92). Ebenso ist die Entwicklungsproblematik in der siidlichen Hemisphéare
die entscheidende Ursache zahlreicher kriegerischer Konflikte, die heute
ausgefochten werden und in Zukunft auszubrechen drohen. Die grundlegen-
de Bedeutung weltweiter sozialer Gerechtigkeit — wie immer sie iiberein-
stimmend definiert werden kann - fiir eine zukiinftige Friedensordnung ist
von zahlreichen Autoren, der UNO usw. beschrieben worden. Leider hat
sich in der Schweiz die entwicklungspolitische Szene in den letzten Jahren
unter dem Druck biirgerlicher Kreise nicht mehr mit der notwendigen Inten-
sitdt fiir den Zusammenhang von Entwicklungspolitik und Frieden einge-
setzt (93). Brot fiir Briider trat zwar 1972 noch fiir ein Waffenausfuhrverbot
ein, vermied jedoch spiter dieses Thema, und geriet 1988 selbst mit einem
relativ harmlosen Papier zur dritten UNO-Konferenz iiber Abriistung und
Entwicklung unter schérfsten Beschuss. Umgekehrt hat auch die Friedens-
szene seit der Raketen- und Abschaffungsdiskussion die Nord-Siid-Dimen-
sion der Friedensproblematik stréflich vernachléssigt.

Die wichtigste Ausnahme unter den Entwicklungsforschern bildet Roy
Preiswerk, der in einem der bedeutendsten Texte iiber Formen schweizeri-
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scher Friedenspolitik auf die Friedensrelevanz der Entwicklungspolitik ein-
ging (94). Es fehlt hier der Raum, auf Fragen der Verschuldungskrise, der
offensichtlich in eine erhebliche Skepsis geratenen entwicklungspolitischen
Diskussion (Stichwort ,,tédliche Hilfe*) etc. einzugehen. Immerhin scheint
bisher der Einfluss der weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen auf die
Entwicklungsfihigkeit peripherisierter Okonomien iiberschitzt worden zu
sein; internen Fragen der institutionellen und soziostrukturellen Vorausset-
zungen der jeweiligen Linder wurde zuwenig Beachtung geschenkt (95).
Gerade aus dieser Erkenntnis miisste jedoch denjenigen Lindern, die er-
folgversprechende Entwicklungskonzepte verfolgen, besondere Unterstiit-

zung gewihrt werden.

Mogliche Postulate sind:

1. Uberpriifung der Technologieférderungspolitik auf Fragen der Uber- und Fehl-
entwicklung sowie ihren Einfluss auf das internationale Innovationsgefille.

2. Umwandlung der Drittweltverschuldung in regionale Entwicklungsfonds, die
von den heutigen Glaubigern gespiesen werden.

3. Gezielte Begiinstigung von Ldndern wie Nicaragua, die eine tiefgreifende Agrar-
reform durchgefiihrt und taugliche Entwicklungskonzepte vorzuweisen haben.

4. Politische Auflagen gegeniiber privatwirtschaftlichen Aktivitaten, damit Unter-
nehmungen iiber ihre Geschéftsbeziehungen Druck fiir die Verwirklichung der
Menschenrechte ausiiben; einheitliche Anwendung der in der Schweiz erreichten
sozialen und gewerkschaftlichen Normen auch im Auslandengagement.

3.4. Globale Umweltpolitik

Keine Frage hat die Schweizer Gesamtverteidiger-Gemeinde jemals der-
art gespalten wie die, ob neue Bedrohungsformen, insbesondere die 6kolo-
gische Frage, in die bestehende Sicherheitskonzeption zu integrieren seien
oder nicht. Unbestritten ist zwar auch bei ihnen, dass spatestens nach
Tschernobyl und Schweizerhalle internationale Umweltpolitik dringender
Bearbeitung bedarf. Héchst umstritten bleibt jedoch, ob deshalb in der heu-
tigen ,,Sicherheitspolitik“ neue Prioritdten gesetzt werden sollen und welche
institutionellen Konsequenzen sich ergeben.

Ausgeldst wurde der Streit durch Jacques Freymond, der in seinem
Schlussbericht zum Nationalen Forschungsprogramm NFP 11 , Sicherheits-
politik“ vor allem um die ,,nationale Kohéasion“ fiirchtete, die er durch zivili-
satorische Entwicklungen, Fliichtlingsstrome, importierte Kriminalitét, so-
wjetische Industriespionage, Subversion, Terrorismus und eben 6kologische
Gefahren bedroht sah. Als Ausweg forderte Freymond eine verbreiterte Be-
drohungsanalyse im Rahmen der Gesamtverteidigung, einen ,,Nationalen
Sicherheitsrat“ sowie effizientere Strukturen fiir das Krisenmanagement
(96), also etwa, was Robert Jungk als ,,Atomstaat“ beschrieben hat. Leute
wie Heinrich Buchbinder (SP), Adolf Ogi (SVP), die Korpskommandanten
Hans Senn und Edwin Stettler und andere befiirworteten zwar die Auswei-
tung der Sicherheitspolitik auf Fragen der 6kologischen Bedrohung, lehnten
jedoch die Idee eines ,Nationalen Sicherheitsrates“ mehrheitlich (ausser
Buchbinder) ab (97). Eine harte Fraktion um die alten Haudegen im EMD,
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allen voran Gustav Déniker, aber auch der neue Chef der Zentralstelle fiir
Gesamtverteidigung, Hansheiri Dahinden (98), setzten sich durch: Der
Bundesrat beschloss kiirzlich nach langem Hin und Her, fiir den auf Ende
1989 zu erwartenden Zwischenbericht zur Sicherheitspolitik auf jede Va-
riantenpriifung zu verzichten und auf der 73er Konzeption zu beharren, die
sich auf Bedrohungen beschrinkt, die ,,in feindlicher Absicht* und iiberra-
schend erfolgen. Bundesrat Koller begriindete seine Ablehnung, aktuelle
Gefahren wie Natur- und zivilisatorische Katastrophen in die Sicherheitspo-
litik einzubeziehen, mit dem Argument: ,,Die bisher mit Recht und Sorgfalt
vermiedene Militarisierung von Staat und Volk wire andernfalls die unver-
meidliche Konsequenz® (99). Als Warner vor einer drohenden Militarisie-
rung der Gesellschaft profilierten sich plotzlich auch Gustav Déniker oder
Curt Gasteyger, der von einer Ausdehnung der Sicherheitspolitik eine ,,Mi-
litarisierung vieler ziviler Lebensbereiche® oder den Aufbau eines ,,Aller-
weltschutzmittels* befiirchtet, das alles gegen alle und damit letztlich nichts
gegen niemanden mehr schiitzt“ (100).

Worin besteht der politische Hintergrund dieser paradoxen Konfliktli-
nien? Freymond hatte wahrscheinlich richtig gesehen, allerdings falsch be-
griindet und falsche Schliisse gezogen: Es geht um die fehlende ,,nationale
Kohision®, priziser, um den vollig papierenen Konsens, auf den sich die
schweizerische ,,Sicherheitspolitik* abzustiitzen glaubt; so sind laut Umfra-
gen ganze 4 Prozent der Bevolkerung tiberhaupt in der Lage, deren Inhalt
anzugeben (101). Zu recht befiirchtet deshalb Daniker, ,,dass die bisherigen
sicherheitspolitischen Bereiche unter der Konkurrenz der neuen zuriickge-
drangt wiirden“ (102). Andere Leute wie Bruno Lezzi von der NZZ verspre-
chen sich mit einem Einbau der 6kologischen Bedrohung in die Gesamtver-
teidigung, ,,dadurch die Zustimmung der Kreise gewinnen zu kdonnen, wel-
che der bisherigen Sicherheitspolitik skeptisch gegeniiberstehen* (103), was
auf eine Art totalitdren National6kologismus hinauslaufen wiirde. Politisch
geht es somit eindeutig um die Frage, ob mit Hilfe der griinen Bewegung die
kaum durchsetzbare Gesamtverteidigungskonzeption auf eine breitere Basis
gestellt werden kdnnte.

Inzwischen fordern jedoch auch Leute wie Arthur Mohr, Chef des Dien-
stes Umweltplanung und -6konomie im Bundesamt fiir Umweltschutz, dass
die Sicherheitspolitik dem Umweltschutz unterstellt wird. Schon 1984 schrieb
er, es miisse ,,sich die Sicherheitspolitik vermehrt den Anliegen der Umwelt-
politik zuwenden und deren Zielsetzungen unterstiitzen; (...) unsere Vertei-
digungswiirdigkeit und Verteidigungsfiahigkeit werden nicht nur durch na-
tionale Umweltprobleme, sondern auch durch globale bedroht. (...) Globale
Umweltpolitik wird damit zu einem sicherheitspolitischen Anliegen erster
Ordnung.“ Umgekehrt miisse auch Umweltpolitik letztlich ,,das ernsthafte
Bemiihen beinhalten, den Frieden weltweit und dauerhaft zu sichern* (104).
Ahnlich 4usserte sich auch Willy Bierter in einer ebenfalls fiir die Zentral-
stelle fiir Gesamtverteidigung verfassten Studie, in der er sich fiir ,,préaventi-
ve Strategien“ einsetzte, ,,welche die enorm grosse Verletzbarkeit und Stor-
anfilligkeit des modernen Industriestaates Schweiz zu verringern suchten.
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Diese Aufgabe fiele weitgehend zivilen Politikbereichen zu und ldge ausser-
halb des Kompetenzbereiches der heute bestehenden Organe der Sicher-
heitspolitik“ (105).

Vor allem globale Umweltprobleme kénnen zu neuen Ursachen gewaltsa-
mer Konflikte werden. In diesem Sinne ist deren vorausschauende Bewilti-
gung ein integraler Bestandteil von Friedenspolitik. Da Krieg zu einer der
grossten denkbaren Umweltkatastrophen wiirde (106), beispielsweise durch
einige wenige ,,konventionelle“ Bomben auf AKWs, ist an seine Fiihrbarkeit
eine absolute Absage zu erteilen. Die heutigen Gesamtverteidigungsorgane
haben sich in einem ersten Schritt den Zielen einer préventiv orientierten
Umweltschutzpolitik unterzuordnen und sind langerfristig als illusionér ab-

zubauen.

Daraus ergibt sich:

1. Eine globale Umweltpolitik wird zu einem dringend zu entwickelnden, wesentli-
chen Bestandteil jeder Friedenspolitik.

2. Alle Ausnahmebestimmungen fiir die Armee sind aus den bestehenden Umwelt-
schutz- und Raumplanungsgesetzen zu streichen (Larmverordnung, 6ffentliche
Ausschreibeverfahren usw);

3. Die laufenden Bestrebungen, iiber Risikokataster zu einem préventiven Abbau
bestehender Gefahrenpotentiale zu gelangen, erhalten Prioritit gegeniiber den
illusionidren Bestrebungen, iiber die Mittel der Gesamtverteidigung zu einem er-
folgreichen Krisenmanagement zu gelangen. Konkret bedeutet dies den Ausstieg
aus der Atomenergienutzung, Beseitigung gefihrlicher Chemielager und Pro-
duktionsstitten, Technologiefolgenbewertung etc (107).

Schluss

Mit diesem programmatischen Aufsatz konnte die véllig unterbelichtete
friedenspolitische Diskussion der Parteien in der Schweiz, die undemokrati-
sche, weil weitgehend hinter verschlossenen Tiiren stattfindende offizielle
»sicherheitspolitische“ Debatte, die stark nationalistisch gefarbte Monopoli-
sierung der Armee-Debatte durch die GSoA und die fehlende Friedensfor-
schung nicht wettgemacht werden. Herausgekommen ist eine Skizze fiir ein
friedenspolitisches Konzept in der Schweiz, die in erster Linie die Notwen-
digkeit zukiinftiger Forschung und politischer Auseinandersetzung offenlegt
— zumindest ist dies die damit verbundene Hoffnung. Utopische, teilweise
voluntaristische Forderungen sind durchmischt worden mit Vorschlégen fiir
,.kleine Schritte“, die auf unterschiedlichem Ansatz- und Zeitniveau ange-
siedelt sind. Prioritdten und Zeitpldne bleiben ebenso zu kldren wie die alles
entscheidende Frage, wie Mehrheiten fiir neue Vorstellungen einer
Friedensordnung gefunden werden kénnen. Von Friedenspolitik wird dann
gesprochen werden kénnen, wenn eine Politik wesentlich auf Kriegverhii-
tung ausgerichtet und mehrdimensional ist, also aus den drei hier vorgestell-
ten Hauptteilen mindestens zwei bis drei Teilziele ernsthaft bearbeitet sind.

Der Begriff ,,Sicherheitspolitik“ kann in der Schweiz getrost aus dem poli-
tischen Vokabular gestrichen werden. Was unter Sicherheitspolitik bisher
veranstaltet wurde, ist mit Frieden nicht vereinbar. Auch die hier vorge-
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schlagenen Massnahmen werden keine Sicherheit garantieren. Sie diirften
allerdings mit wesentlich mehr Zukunftsgewissheit verbunden sein als die
fortgesetzte Militarisierung der Konfliktformationen wie bisher.

* Dieser Text ist die stark gekiirzte Fassung eines Arbeitspapieres, das voraussichtlich bei der
Schweizerischen Friedensstiftung, Postfach, 3001 Bern erscheinen wird.

Anmerkungen

1) Motion Arnold vom 17.12.1970, ibernommen von H. Hubacher, Diskussion im National-
rat (NR): Amtl.Bull.NR 1972 2065.

2) Bericht des Bundesrates iiber die Sicherheitspolitik der Schweiz vom 27. Juni 1973 (Ge-
samtverteidigungskonzeption), BBl 1973 II 112. Vgl. zum Vereinnahmungsprozess P.
Hug: Von der Risikoakkumulation zur Notstandsgesellschaft? In: Widerspruch H. 14,
1987, S. 8-22 und ders.: Mit dem Zivilschutz zur Notstandsgesellschaft. Von der Zivil-
schutz-Konzeption 1971 zum Jahr 2000, in: Schutzraum Schweiz, Giimligen: Zytglogge
Verlag 1988, S. 111-198, insbes. S. 113f.

3) Vgl. cinerseits die Botschaft iiber die Volksinitiative ,.fiir eine Schweiz ohne Armee und
fiir eine umfassende Friedenspolitik® vom 25. Mai 1988, es renne ,,die Forderung der In-
itiative nach Entwicklung einer umfassenden Friedenspolitik offene Tiiren ein“ (S. 14);
andererseits der Bericht iiber die Friedens- und Sicherheitspolitik der Schweiz vom 5. Juni
1988, der die ,,Friedens- und Sicherheitspolitik“ als eine bereits seit langem existierende
Tatsache bezeichnet (S. 3).

4) B. Nif, K. R. Spillmann: Die ETH-Arbeitstagung zur schweizerischen Sicherheitspolitik
vom 29. Juni 1987. Bericht und Auswertung, Ziircher Beitrige zur Sicherheitspolitik und
Konfliktforschung H. 4, 1987, S. 41.

5) G. Daniker: Dissuasion. Schweizerische Abhaltestrategie heute und morgen, Frauenfeld
1987 S. 226.

6) Vgl. M. Heiniger: Woher kommt die Gesamtverteidigung? Vom Uberleben des Zweiten
Weltkrieges zum Gesellschaftsmodell, in: friedenszeitung Nr. 44, April 1985.

7) Im GSoA-Band ,,Umfassende Friedenspolitik*, Ziirich 1985, steht zwar allerlei Lesens-
wertes iiber Friedenserzichung, Mystik, Psychologie, Wohnen, Arbeit, Umwelt, Frauen
usw., aber ausser Allgemeinplédtzen nichts iiber Friedenspolitik. Ebenso schlagwortartig
leer bleiben die 25 Thesen ,,Fiir ein neues friedenspolitisches Denken und Handeln in der
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der ,Zivilverteidigung“ fest und konkretisieren kaum eine internationale Friedensord-
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grundartikel iibersichtlich und fundiert dargestellt worden ist und wird.

Eine Postkarte mit dem Vermerk ‘Widerspruch’ und Deiner Adresse
geniigt, um unverbindlich einige Probenummern der friedenszeitung
und eine Publikationen-Liste des SFR zu erhalten.

Schweizerischer Friedensrat / friedenszeitung, Postfach 6386, 8023 Ziirich

WIDERSPRUCH 17/89 81



	Vom Ende der Sicherheitspolitik - zu einer neuen Friedensordnung : Skizze eines friedenspolitischen Konzeptes für die Schweiz

